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G e m e i n d e 
G N E S A U 

Gnesau 77 
9563  Gnesau 

 
 

 

 
 

Textliche Erläuterungen zur  
1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2022 

 
gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 
80/2019, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022 
 
1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages 
 
Gemäß § 8 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG - hat der 
Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag durch Verordnung zu beschließen, welcher 
die Änderungen des Voranschlages zu enthalten hat, wenn durch außerplanmäßige 
oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag 
wesentlich verändert wird oder dadurch eine wesentliche Störung des Ausgleichs des 
Haushaltes droht.  
 
2. Wesentliche Ziele und Strategien (Änderungen zum Voranschlag): 

 
Wesentliches Ziel ist es, den Gemeindehaushalt stabil zu halten, und notwendige 
Investitionen durchzuführen. Trotz der verheerenden Unwetterkatastrophe vom Juni 
und Juli 2022 konnte sich der Nachtragsvoranschlag 2022 aufgrund der 
Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen (lt. Prognosen + 8 %) positiv entwickeln.  
 
Die Mindereinnahmen und Mehrausgaben wurden entsprechend angepasst und 
veranschlagt. 
 
 
3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes 

(Änderungen zum Voranschlag): 
 
Es wurden die geplanten Projekte  

- Straßensicherung Maitrattenbach 
- Sanierung Blaserweg 
- Asphaltierung Sonnleitenzufahrtsweg 
- Erneuerung Fußboden Kindergarten 
- Erstausstattung Ganztagesschule  
- Katastrophenschäden infolge Unwetter vom 29.6. und 22.7.2022 

eingearbeitet. 
 
Die Einnahmen der Ertragsanteile wurden lt. Prognose um 8 % erhöht. 
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4. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 
 

4.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Erträge:       € 3.173.400,00 (€ 2.598.800,00 VA 22) 

Aufwendungen:       € 3.288.600,00 (€ 2.805.100,00 VA 22) 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:  €  0,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:   €  0,00 
 
 
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:  €  - 115.200,00 (€    206.300,00 VA 22) 

 
 
4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Einzahlungen:      € 3.506.800,00 (€ 2.617.600,00 VA 22) 
Auszahlungen:       € 3.506.800,00 (€ 2.686.200,00 VA 22) 

 
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: -/+ € 0,00  (€ 68.600,00 VA 22) 
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